


Auffangposition für Düngemittel im Rahmen der Nr. 4.1.4, die Anlagen dem Geltungsbereich 
des WGC-BREFs zuweist, geht über die unionsrechtlichen Vorgaben hinaus.  
 
Im Einklang mit der europäischen Systematik des WGC- und LVIC-BREFs müssten 
daher die  „phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltige Düngemitteln (Ein- und 
Mehrnährstoffdünger)“ aus den Auffangtatbeständen in Nr. 4.1.4 der 4. BImSchV 
sowie der Nr. 5.4.4.1.4 der BTA Luft HG 4 gestrichen werden. 
 
Darüber hinaus ist die Nummer 4.1.3, die die Nr. 4.1.17 der derzeit gültigen 4. BImSchV 
abbilden soll, missverständlich. Nach dem Terminus „phosphor-, stickstoff- oder 
kaliumhaltige Düngemitteln“ werden einige Düngemittel aus dem aktuellen LVIC BREF 
aufgelisted (Ammoniumnitrat, Calcium-Ammoniumnitrat, Calciumnitrat, 
Harnstoffammoniumnitrat, Harnstoff, Superphosphate), während andere dem LVIC-BREF 
unterliegende Düngemittel unerwähnt bleiben (z. B. NPK-Dünger). Durch das Fehlen eines 
Kommas entsteht der Eindruck einer abschließenden Auflistung einzelner Düngemittel. 
Zudem findet das in Überarbeitung befindliche LVIC-BREF keine Berücksichtigung, obwohl 
nach der Begründung zur 4. BImSchV die neue Nummer 4.1.3 Anlagen umfassen soll, „für 
die materielle Anforderungen in den BVT-Schlussfolgerungen für die Herstellung von 
anorganischen Grundchemikalien (LVIC) formuliert sind „bzw. aktuell formuliert werden“.  
 
Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte daher die Nr. 4.1.3 (und gleichermaßen auch die 
Nr. 5.4.4.1.3 der BTA Luft HG 4) wie folgt geändert werden:   
 

4.1.3.  

- Ammoniak, Wasserstoff (sofern die Herstellung nicht durch die Elektrolyse von 
Wasser erfolgt),  
[…] 

- phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Düngemitteln (Einnährstoff- oder 
Mehrnährstoffdünger) einschließlich Ammoniumnitrat (AN), Calcium-
Ammoniumnitrat (CAN), Calciumnitrat (CN), Harnstoff-Ammoniumnitrat , Harnstoff, 
Kaliumsulfat, Superphosphat,  

- Industrieruß 
 
Im Übrigen: Da Anlagen zur Herstellung von phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen 
Düngemitteln (Einnährstoff- oder Mehrnährstoffdünger) in den Anwendungsbereich des 
WGC-BREFs fallen, wurden sie auch nicht im Rahmen des Sevilla Prozesses einbezogen. 
Folglich konnten im WGC-BREF mögliche Besonderheiten solcher Anlagen nicht bei der 
Ableitung von BAT-AELs berücksichtigen werden. Gleiches gilt für die o. g. 
Prozessfeuerungen, die in Verbindung mit Kaliumsulfat-Anlagen betrieben werden. Auch aus 
dieser Perspektive ist die Anwendung von BAT-AELs auf solche Anlagen weder sachgerecht 
noch verhältnismäßig. 
 
Wir möchten Sie eindringlich darum bitten, unsere Anliegen in den laufenden Beratungen zu 
berücksichtigen.   

  
 
Gerne können wir Ihnen persönlich den Sachverhalt in einem direkten Gespräch (ggf. 
Online) näher erläutern.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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